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2.7.3 § 50 Veränderungsverbot
1 Nach Einleitung des Verfahrens bedürfen tatsächliche Änderungen, nicht aber Rechtsänderungen
an den einbezogenen Grundstücken der Zustimmung des durchführenden Organs.
2 Rechtsänderungen meldet das Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) der zuständigen
Behörde zuhanden des durchführenden Organs.
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